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-43^. breifjunbett unb ginölf Sßodjen»

Aumntertt für unfere aufmerf*
famett Sefer bemerffjar mad)t, ift uns ein SSemeiS, baft mir
im richtigen ©eleife fahren. ®ennod) raerbeu mir fein Opfer
fdfeuen, ben 3nhalt in »od) reidjhaltiger unb gebie=

gener p geftalteu, als bieS bisher moglid) mar unb bitten
baljer, bie gefammte 9Aeifterfd)aft ber @d)meig unb bie mit
ihr in gefchäftlidiem fßerfefir fteijenbeit ®edjnifer, Snbuftrieïïen,
.faitfleute unb Lieferanten um meitere fräftige llnierftit^ung
unfereS für äffe fo nütdidjen Unternehmens.
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(öffij. ffliittt). beä Sentraluorftanbeä beS fdpueig. ©eiuerbeOeveinS.)

Snireiäfdjreiben Ar. 117
au bie ©eftioneu beS ©dfmeig. ©emerbebereiuS.

ijiirict), ben 81. SKiirj 1891.

SBertije fBereinSgenoffen!
®er bom ©chmeigerbolf am 26. Oftober 1890 mit groffer

3)ief)rf)eit angenommene 83unbeSbefchlufi betreffetib bie ©in»

füljrnng ber .franîeti» unb Unfattberfidferuug hat, mie für baS

gange fßolf, fo inSbefonbere für unfern ©emerbe» unb §anb=
merferftanb grojje föebeutung.

®ie eibgen. S8el)örbeu merbeu in näcfjfter 3eit berufen
fein, ba§ 23unbeSgefeh gur (Einführung ber Äranfen» unb
llnfalioerficheruug in 33erathung gu gtehen. SBenit ber ®e»

merbeftanb mill, baf? bei ber ©efeheSberathuug feine 3nter=
effen unb Sßünfdje äkrücffidjtigung fiitbeu fallen, fo muff er

fid) rechtgeitig ansprechen.
®er 3entraIüorftaub beS ©djmeiger. ©emerbeoereinS er»

achtet es bemnad) als feine fßfiid)i, ben ."Streifen ber ©emerbe»

ireibetiben fßeranlaffung gür Aeufferung bieêbegitglidfer 9ïn-
fichten gu bieten, bie er bann ben t'ompetenten Sehßrben
beljufS ihrer meitereti Drientirnng Übertueifen mirb.

®eti f). ©unbeShe-hörben felbft fann eS nur ermiinfdht
fein, bieSbegüglid)e ©utachtcn unb SBüufdje bor iöeginn ber

©efeheêberathungen entgegen nehmen gu föntien. SJereitS

haben bie 3nb,ufirielleti, fomie bie orgauifirten Arbeiter ihre
S8orfd)läge funbgegeben. ®er ©emerbe» unb töaubmerferftanb
barf nidöt gurüdbleiben. lieber ben 3mecf, baS SBefcn unb
bie löebeutung ber Uranien» unb ltufa(Ioerfid)eruug unb über
bie ©tnridjtung berfelben mögen nod) mand)erlei SBorurlheile
unb unrichtige Sorftellungen beftehen. 3Ba§ ber ©eroerbc»

fianb bei ber ßöfung biefer fdjmiertgeu S'ioflo 3» geminnen
ober gu berlieren, gu mitnfeheu ober gu befämpfeu haben

merbe, baviiber feilte man red)tgeitig iti'S SUare fommen, beim,
bie in y-rage ftehenbe ©efeijgebung mirb bie öfottomifd)e Sage
beS ©emerbetreibenben, baS Slerhaltnih gmifchen Arbeitgeber
unb Arbeiter begm. Sehrling, in mandjer Àidjtitug beetnfiuffen.
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Offizielles Wnstliliationsorgan des Ichweiz. Gewerkievereins.

Erscheint je Samstags und kästet per Quartal Fr. 1. 8V, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 kits.-per Ispaltiae Petitzeile, bei größeren Auftragen

SV entsprechenden Rabatt.

St. Gallen den 4. April lXi'»

Zeige Dich ',n jeder Zeit Metier als Dein Kerzensjammcr!
Sei nicht Dmvos Deinen! Teid, nein, sei Deines Leides Kammer!

,'îur gefl. Beachtung!
Die „Jllustr. schweizerische

Handwerkerzeitung" beginnt niit
heutiger Nummer ihren siebenten

Jahrgang. Der stets wachsende

Erfolg des Blattes, der sich sue-

eessive in den bisher erschienenen

dreihundert und zwölf Wochen-
Nummern für unsere aufmerk-

samen Leser bemerkbar macht, ist uns ein Beweis, daß wir
im richtigen Geleise fahren. Dennoch werden wir kein Opfer
scheuen, den Inhalt in Zukunft noch reichhaltiger und gedie-

gener zu gestalten, als dies bisher möglich war und bitten
daher, die gesammte Meisterschaft der Schweiz und die mit
ihr in geschäftlichem Verkehr stehenden Techniker, Industriellen,
Kaufleute und Lieferanten um weitere kräftige Unterstützung
unseres für alle so nützlichen Unternehmens.

Achtungsvoll
Die Direktion.

Schweizerische Kranke»- und Unfallversicherung.
HOfflz. Mitth. des Zentralvorstandes des schiveiz. GewerbeueveinS.)

Kreisschreiben Nr. 1l7
an die Sektionen des Schweiz. Gewerbevereins.

Zürich, den 81. März 189t.

Werthe Vereinsgenossen!
Der vom Schweizervolk am 26. Oktober 1890 mit großer

Mehrheit angenommene Bnndesbeschlnß betreffend die Ein-

führung der .Kranken- und Unfallversicherung hat, wie für das

ganze Volk, so insbesondere für unsern Gewerbe- und Hand-
werkerstand große Bedeutung.

Die eidgen. Behörden werden in nächster Zeit berufen
sein, das Bundesgesctz zur Einführung der Kranken- und
Unfallversicherung in Berathung zu ziehen. Wenn der Ge-
werbestand will, daß bei der Gefetzesberathnng seine Inter-
essen und Wünsche Berücksichtigung finden sollen, so muß er
sich rechtzeitig aussprecheu.

Der Zentralvorstand des Schweizer. Gewerbevereins er-
achtet es demnach als seine Pflicht, den .Kreisen der Gewerbe-
treibenden Veranlassung zur Aeußerung diesbezüglicher An-
sichten zu bieten, die er dann den kompetenten Behörden
behufs ihrer weiteren Orientiruug überweisen wird.

Ten h. Bundesbehörden selbst kann es nur erwünscht
sein, diesbezügliche Gutachten und Wünsche vor Beginn der

Gesetzesberathnngen entgegen nehmen zu können. Bereits
haben die Industriellen, sowie die organistrien Arbeiter ihre
Vorschläge kundgegeben Der Gewerbe- und Handwerkerstand
darf nicht zurückbleiben. Ueber den Zweck, das Wesen und
die Bedeutung der Kranken- und Unfallversicherung und über
die Einrichtung derselben mögen noch mancherlei Vorurtheile
und unrichtige Vorstellungen bestehen. Was der Gewerbe-

stand bei der Lösung dieser schwierigen Frage zu gewinnen
oder zu verlieren, zu wünschen oder zu bekämpfen haben

werde, darüber sollte man rechtzeitig in's Klare kommen, denn,
die in Frage stehende Gesetzgebung wird die ökonomische Lage
des Gewerbetreibenden, das Verhältniß zwischen Arbeitgeber
und Arbeiter bczw. Lehrling, in mancher Richtung beeinflussen.
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©ine genauere ftenntnißnahme beS BefenS unb ber Srag*
toeite ber ftaatlidjen Sîranîen* unb UnfattPerfid)eruug mirb
gerniß am beften erjielt merben baburch, baß bie t&aubmerfer*
unb ©emerbeDereine, bie SerufSöereine u. f. m. ben Bitgtie*
bern ©etegenßeit bieten, ifjre ©rfaßrungen auf biefem ®e=

biete gegenfeitig auSsutaufcßen. @3 biirfte fief) moßl in jebent
Sereine ein Bitgtieb bereit finben, feine Sorfcßläge in einem

einleiter.ben Referate p begri'tnben. ©oentuett fitib mir be*

reit, geeignete ^Referenten, üorpfcfjlagen.
2öir mareti bemüht, bie Frageftettung für unfere ©r*

Hebungen möglichft einfach 311 faffett unb nur biefenigen

Punfte su beßanbeltt, metcße ber ©emerbeftaub mit 3titereffe
berfolgt.

Ser 3entraIt>orftanb bat eS ferner für smedmäßig er*

achtet, ben ©eftionSmitgliebern unb allen ©emerbetreibenben,
rnetcbe fid) für bie fünftige ©eftattung ber Traufen* unb

ilnfaüb erficf)eru u g intereffiren, eine fachliche Begleitung 311

unferem gragenbogeu sur Serfügung 3U ftetten. 3u biefem

3med erfcßeint als 5. jpefr ber „©emerblicßen 3eitfrageix"
ein gufammenfaffenber Serid)t über bie bis iefet oeröffent*
lichten Serßanblungen unb ©utacßten non ©admerftänbigeu
3ur fcßmeiserifcßen Sranfeu* unb Unfattoerfidierung. Sie
Srofdjüre mirb ben ©eftionen in entfpredjenber Sïnsaht bon

©pemplaren unentgeltlich oerabfolgt; anbere Sereine ober

Sribate fönnen fie burcß ben Sucßßanbel besieljen.
©S bleibt ben einseinen ©eftionen freigeftellt, bie fragen*

bogen an ihre Bitgtieber unb an anbere ©emerbetreibenbe

ihres treifeS sur perfönlicßen Seantmortung 31t übermitteln,
SU melcßem 3toede bie erforberlicße 3aßl Don Fragenbogen
bei unferm ©efretariate gratis sur Serfügung fteht. 3mnter*
hin mirb oorauSgefefet, baß biefen einseinen perfönlicßen ©ut*
achten eine allgemeine SiSfuffion ober Seiehrung über bie

tßatfääjlicßen Serhältniffe oorauSgehe.

Bir haben uns enthalten, Slnträge borgnlegen, meil mir
eine möglicßft felbftftänbige BeinungSänßeruttg ber Bitgliebet
in ben Slntmorten sur ©eltung gebracht miffen möchten.

Sa bie Sorberathung beS SunbeSgefeßeS nid^t mehr tauge
auf fid) marten laffen bürfte unb bis su biefer 3eit unfere
©inbernahme abgefdjtoffen fein follte, müffen mir ben Sermin
für bie ©inliefernng ber beanmorteten Fragenbogen etmaS

furs, b. h- auf ©itbe 3uni, anfeßeit, in ber Steinung, baß
eS bei gutem Bitten feber ©eftion möglich fein merbe, inner*
halb biefer Frift bie Frage 31t. erörtern.

3nbem mir ermarten, baß bie Sorftänbe aller ©eftionen
ihr BögtichfteS thun, bamit bie 3ntereffen ber ©emerbe*
treibenben sum SluSbrucf gelangen unb baS barauS entftehenbe
©efammtbilb aller Steinungen unb Bünfche bem ©chmeis.
©emerbeoereiu sur ©hre gereichen fönne, entbieten mir 3ßuen
freunbeibgenöffifchen ©ruß.

3 ü r Den 3 e n t r a l D 0 r ft a u b,
®ev Pväfibeitt:

Sv. 3. Stößel, Pat.Batß.
Ser ©efretäv:

JSBerner ffrebS.

Slnmerfuug ber SR e baft ion. Ser Fragebogen ent*
hält folgenbe 7 Fragen, für bereu Seantmortung furje Se*
grünbung mit Seifpielen gemünfdjt mirb: '

1. ©oll bie éranfen- unb Uitfattoerficherung für alle
Slngeftettten, Arbeiter, £ütfSarbeiter unb Seßrlitige fämmt*
ließer mirtßfchaftlicßen Setriebe (3nbuftrie, ©emerbe, Sanb*
mirthfchaft, föanbel, Serfeßr u. f. m.), fomie für bie Sienft*
boten obligatorifd) erflärt merben Ober für einzelne biefer
©rmerbsflaffen nur fafnltatio unb für melcße?

2. 3ft aud) ben Arbeitgebern unb anbern nidjt berficße*
rungSpflichtigen Perfonen bie Bögtidifeit ber Serficßerung bis
bis sn einem gemiffen Serficherung3*Stapimum nnb unter
gleiten Sebingungen su geroäßren?

3. 3n melchem Serhältniß foil ber Arbeitgeber nnb in
melchem ber Arbeiter an bie Äranfen* unb llnfattberfidjerung
Seiträge leiften?

!e§ tßu&tifntion§*Drgan beS ©cfmtets. ©etoerbeuereiiiS) Sr. 1

4. ©oll fid) bie Serficßerung auf alle Sranfßeiten unb
Unfälle ber Serficßerten erftreden? Ober melcße SluSnahmen
finb smecfmäßig?

5. Surd) meltße Baßnaßmen fanit bie Unfattberhütung
mirffam geförbert merben?

6. 3n meldjer SEBeife fönnten bie Arbeitgeber unb Ar=
heiter an ber Drganifation, Sermattung ober Auf ficht ber

ftaatlidjen Traufen* unb UnfattDerfidjerungSanftatt sur Bit*
roirfung heraugesogen merben?

7. Ipaben ©ie meitere Slnficßten ober Bünfd)e in irgeitb
einem Punfte ber .tranfen* unb Unfalloerficheruug gelteub
SU machen, unb melcße?

Sereingtuefro.
Sie ©djreinermeifter ber Schwei} grünbeten auf Ati*

trag beS 3entralöorftanbeS beS ©cßmeiser. ©chreinermeifter*
oereinS (©iß in Susern) borleßten ©onntag in Ölten eine

auf ©egenfeitigfeit berußenbe eigene UnfattoerfidierungSfaffa ;

mit bem ©tatutenentmurf mürbe bie ©eftion Safel betraut.
3ugleid) mürbe befcßloffen, gegen ben rnuthmittigen ©treif ber

Saufebreiner in Saufanne öffentlich Stellung 31t nehmen.
Scrbnnb fdjmeij. Befferfdjmte&e. Sts ©nbe Bärs

haben fich sum Seitritt in ben Serbanb fdjmeis. Beffer*
fchmiete beim Quäftor F- Bafer, 3üricß, 36 Befferfchmieb*
meifter gemelbet.

Sei* ©emerbePereiu ÏÔtutevthitr befchloß in feiner ©ißuug
Pom Bittmod) Abenb nach Pielfeitiger SiSfuffiou ©eiteuS ber

ÖanbmerlSmeifter einftimmig, grunbfäßliih für bie Arbeiten
in ber Berfftatt unb an Neubauten ben gehnftiiubigeu Arbeits*

tag einsufüßren. Arbeitszeit oon Borgens 6 bis Abenbs

halb 7 Uhr, in meldjer 3eit folgenbe Saften inbegriffen finb :

3'nüni eine halbe ©tunbe, BittagS anberthalb ©tunben,
3'Abig eine halbe ©tunbe. Natürlich hängt bie Ausführung
beS SefcßluffeS Dom Bitten jebeS ®anbmerfSmeifterS ab.

Ser freiburgifche §anbel3» unb ©emerbebereiit erläßt
foeben au fämmtticße ©emeinnüßigen*, fèanbels*, ©emerbe*

unb Sitbuftriepereine einen Aufruf, roorin leßtere erfud)t mer*

ben, ficß behufs Sefprecfpng unb Sefcbtußnaljme einer näcß*

fteS 3ahr in Freibarg ftattfinben fottenben fantonalen §an=
bels*, ©emerbe* nnb 3nbuftrieauSftettung ©onntag ben 3. Bai
in ber Srafferie fßeier in Freiburg burch Selegirte pertreten

laffen su motten. Sem projeftirten Programm entnehmen
mir folgenbeS: Sie AuSftettung mürbe aus 12 ©rnppen be*

ftehen. 1. Beberei, ©trieferei, ©tiderei, 3mirnerei, Färberei,
Steigeret, Süglerei, Äorfetfabrifation unb ©eilerei. 2.

©eßmiebemaarert, Bagenfabrifation, Beffer* unb Sücßfen*
fchmiebmaaren, ©cßloffer* utib Bechaniferarbeiten. 3. ©erber*,
©attler* unb ©djuhmadjerprobufte. 4. ©peugler* nnb Tupfer*
fehmiebprobufte. 5. Uhren* unb Sijouterieprobufte. 6. Baier*
unb SeforationSprobufte. 7. ©^reiner*, SreCßSler*, ©ieb*
mad)er= unb ©ägemühleuprobutte. B.Söpferei, 3iegelbrennerei*,
©teinßauer* unb fparquettericprobuEte, Bobettirungen unb

Barmorarbeiten. 9. Forftmiffenfd)aft, Korbflechterei, ©ärt*
nerei, SieuensuCßt, lanbmirrhfchaftlicße fßrobufte. 10. 3ei<h*

nungen, Sithographien, Photographien, Slufnaßme oon Plänen,
Srud* unb anbere PeprobuftionSarbeiten. 11. Unterrichts*
gegenftänbe für ©chute unb £>anbel. 12. PahrungSprobufte,
Steht» unb Sädermaaren, Sroguen, fonbenfirte Bitcß 2c.

Anbere bis baßin nicht aufgezählte Probufte itub Baareit
partisipiren mit gleichen Sebingungen unb fotten beförberlichft
oorßer beßufs Seroottftänbigung beS Programms angegeben
merben.

$erîd)iebetteé.

©chwetj. ©emerbefd)ulcn=PnSftellutiö. An ber in ©t.
©allen unter Porfiß Don SunbeSratß Seudjer abgehaltenen
©ißnng beS ©ppertenfottegiums mürbe Safel als AuSftettungS*
ort für bie im September 1892 ftattfinbenbe erfte fcßmels.

2 Muftrirte schweizerische Handwerker-Zeitung (Ofsiz

Eine genauere Kenntnißnahme des Wesens und der Trag-
weite der staatlichen Kranken- und Unfallversicherung wird
gewiß am besten erzielt werden dadurch, daß die Handwerker-
und Gewerbevereine, die Berufsvereine u, s, w. den Mitglie-
dern Gelegenheit bieten, ihre Erfahrungen auf diesem Ge-
biete gegenseitig auszutauschen. Es dürfte sich wohl in jedem
Vereine ein Mitglied bereit finden, seine Vorschläge in einem

einleitenden Referate zu begründen. Eventuell sind wir be-

reit, geeignete Referenten, vorzuschlagen.

Wir waren bemüht, die Fragestellung für unsere Er-
Hebungen möglichst einfach zu fassen und nur diejenigen
Punkte zu behandeln, welche der Gewerbestand mit Interesse

verfolgt.
Der Zentralvorstand hat es ferner für zweckmäßig er-

achtet, den Sektionsmitgliedern und allen Gewerbetreibenden,
welche sich für die künftige Gestaltung der Kranken- und

Unfallversicherung interessiren, eine sachliche Wegleitung zu
unserem Fragenbogen zur Verfügung zu stellen. Zu diesem

Zweck erscheint als 5. Hefr der „Gewerblichen Zeitfragen"
ein zusammenfassender Bericht über die bis jetzt veröffent-
lichten Verhandlungen und Gutachten von Sachverständigen

zur schweizerischen Kranken- und Unfallversicherung. Die
Broschüre wird den Sektionen in entsprechender Anzahl von
Exemplaren unentgeltlich verabfolgt; andere Vereine oder

Private können sie durch den Buchhandel beziehen.

Es bleibt den einzelnen Sektionen freigestellt, die Fragen-
bogen an ihre Mitglieder und an andere Gewerbetreibende

ihres Kreises zur persönlichen Beantwortung zu übermitteln,
zu welchem Zwecke die erforderliche Zahl von Fragenbogen
bei unserm Sekretariate gratis zur Verfügung steht. Immer-
hin wird vorausgesetzt, daß diesen einzelnen persönlichen Gut-
achten eine allgemeine Diskussion oder Belehrung über die

thatsächlichen Verhältnisse vorausgehe.
Wir haben uns enthalten, Anträge vorzulegen, weil wir

eine möglichst selbstständige Meinungsäußerung der Mitglieder
in den Antworten zur Geltung gebracht wissen möchten.

Da die Vorberathung des Bundesgesetzes nicht mehr lange
auf sich warten lassen dürfte und bis zu dieser Zeit unsere
Einvernahme abgeschlossen sein sollte, müssen wir den Termin
für die Einlieferung der beanworteten Fragcnbogen etwas
kurz, d. h. auf Ende Juni, ansetzen, in der Meinung, daß
es bei gutem Willen jeder Sektion möglich sein werde, inner-
halb dieser Frist die Frage zu, erörtern.

Indem wir erwarten, daß die Vorstände aller Sektionen
ihr Möglichstes thun, damit die Interessen der Gewerbe-
treibenden zum Ausdruck gelangen und das daraus entstehende
Gesammtbild aller Meinungen und Wünsche dem Schweiz.
Gewerbeverein zur Ehre gereichen könne, entbieten wir Ihnen
freundeidgenössischen Gruß.

Für oeu Z e n t r a l v o r st a n d,
Der Präsident:

Dr. I. Stößel, Nat.-Räth.
Der Sekretär:

Werner Krebs.

Anmerkung der Redaktion. Der Fragebogen ent-
hält folgende 7 Fragen, für deren Beantwortung kurze Be-
gründung mit Beispielen gewünscht wird: '

1. Soll die Kranken- und Unfallversicherung für alle
Angestellten, Arbeiter, Hülfsarbeiter und Lehrlinge sämmt-
licher wirthschaftlichen Betriebe (Industrie, Gewerbe, Land-
wirthschaft, Handel, Verkehr u. s. w.), sowie für die Dienst-
boten obligatorisch erklärt werden? Oder für einzelne dieser
Erwerbsklassen nur fakultativ und für welche?

2. Ist auch den Arbeitgebern und andern nicht versiche-
rungspflichtigen Personen die Möglichkeit der Versicherung bis
bis zu einem gewissen Versicherungs-Maximum und unter
gleichen Bedingungen zu gewähren?

3. In welchem Verhältniß soll der Arbeitgeber und in
welchem der Arbeiter an die Kranken- und Unfallversicherung
Beiträge leisten?
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4. Soll sich die Versicherung auf alle Krankheiten und
Unfälle der Versicherten erstrecken? Oder welche Ausnahmen
sind zweckmäßig?

5. Durch welche Maßnahmen kann die Unfallverhütung
wirksam gefördert werden?

6. In welcher Weise könnten die Arbeitgeber und Ar-
beiter an der Organisation, Verwaltung oder Aufsicht der
staatlichen Kranken- und Unfallversicherungsanstalt zur Mit-
Wirkung herangezogen werden?

7. Haben Sie weitere Ansichten oder Wünsche in irgend
einem Punkte der Kranken- und Unfallversicherung geltend

zu machen, und welche?

Vereinslvesen.
Die Schreinermeister der Schweiz gründeten auf An-

trag des Zentralvorstandes des Schweizer. Schreinermeister-
Vereins (Sitz in Luzern) vorletzten Sonntag in Ölten eine

auf Gegenseitigkeit beruhende eigene Unfallversicherungskassa;
mit dem Statutenentwurf wurde die Sektion Basel betraut.
Zugleich wurde beschlossen, gegen den muthwilligen Streik der

Bauschreiner in Lausanne öffentlich Stellung zu nehmen.
Verband schweiz. Messerschmiede. Bis Ende März

haben sich zum Beitritt in den Verband schweiz. Messer-
schmiede beim Quästor F. Wafer, Zürich, 36 Messerschmied-

meister gemeldet.
Der Gewerbevcrein Winterthnr beschloß in seiner Sitzung

vom Mittwoch Abend nach vielseitiger Diskussion Seitens der

Handwerksmeister einstimmig, grundsätzlich für die Arbeiten
in der Werkstatt und an Neubauten den zehnstündigen Arbeits-
tag einzuführen. Arbeitszeit von Morgens 6 bis Abends

halb 7 Uhr, in welcher Zeit folgende Rasten inbegriffen sind:
Z'nüni eine halbe Stunde, Mittags anderthalb Stunden,
Z'Abig eine halbe Stunde. Natürlich hängt die Ausführung
des Beschlusses vom Willen jedes Handwerksmeisters ab.

Der freiburgische Handels- und Gewerbeverein erläßt
soeben an sämmtliche Gemeinnützigen-, Handels-, Gewerbe-
und Jndustrievereine einen Aufruf, worin letztere ersucht wer-
den, sich behufs Besprechung und Beschlußnahme einer nach-
stes Jahr in Freiburg stattfinden sollenden kantonalen Han-
dels-, Gewerbe- und Industrieausstellung Sonntag den 3. Mai
in der Brasserie Peier in Freiburg durch Delegirte vertreten
lassen zu wollen. Dem projektirten Programm entnehmen

wir folgendes: Die Ausstellung würde aus 12 Gruppen be-

stehen. 1. Weberei, Strickerei, Stickerei, Zwirnerei, Färberei,
Bleicherei, Büglerei, Korsetfabrikatiou und Seilerei. 2.

Schmiedewaaren, Wagenfabrikation, Messer- und Büchsen-
schmiedwaaren, Schlosser- und Mechanikerarbeiten. 3. Gerber-,
Sattler- und Schuhmacherprodukte. 4. Spengler- und Kupfer-
schmiedprodukte. 3. Uhren- und Bijouterieprodukte. 6. Maler-
und Dekorationsprodnkte. 7. Schreiner-, Drechsler-, Sieb-
macher- und Sägemühlenprodukte. 8.Töpferei, Ziegelbrennerei-,
Steinhauer- und Parquetterieprodukte, Modellirungen und

Marmorarbeiten. 9. Forstwissenschaft, Korbflechterei, Gärt-
nerei, Bienenzucht, landwinhschaftliche Produkte. 10. Zeich-

nungen, Lithographien, Photographien, Aufnahme von Pläne»,
Druck- und andere Reproduktionsarbeiten. 11. Unterrichts-
gegenstände für Schule und Handel. 12. Nahrungsprodukte,
Mehl- und Bäckerwaaren, Droguen, kondensirte Milch w.
Andere bis dahin nicht aufgezählte Produkte und Waaren
Partizipiren mit gleichen Bedingungen und sollen beförderlichst
vorher behufs Vervollständigung des Programms angegeben
werden.

Verschiedenes.

Schweiz. Gewerbeschulen-Ausstellung. An der in St.
Gallen unter Vorsitz von Bundesrath Deucher abgehaltenen
Sitzung des Expertenkollegiums wurde Basel als Ausstellungs-
ort für die im September 1892 stattfindende erste schweiz.
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